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entwickelnden Kapitalismus. Wie 
K. Marx und F. Engels feststellten, 
erzeugte der Kapitalismus die bür
gerlichen —> Nationen als ein unver
meidliches Produkt bzw. eine 
Form der bürgerlichen Epoche der 
gesellschaftlichen Entwicklung. 
Mit der Herausbildung des Impe
rialismus, der durch das verschärfte 
Streben der monopolistischen 
Bourgeoisie nach Ausbeutung der 
eigenen Völker, nach Unterdrük- 
kung und Versklavung anderer 
Völker, nach Raub und Ausplünde
rung von Kolonien gekennzeichnet 
ist, wurde das S. zu einer Hauptfor
derung der internationalen Arbei
terbewegung und der —> nationalen 
Befreiungsbewegung. Mit der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution 
wurde eine neue historische 
Etappe in der Entwicklung des S. 
eingeleitet, die sich bereits in den 
ersten Dekreten der jungen Sowjet
macht, im Recht der Völker Ruß
lands auf freie, gleichberechtigte 
und allseitige Entwicklung wider
spiegelte. Das historische Recht 
auf die Führung der Völker ging in 
dieser Epoche auf die fortschritt
lichste soziale Kraft, die Arbeiter
klasse, über. Sie setzte dem be
schränkten bürgerlichen Nationali
tätenprinzip das eigene, von den 
Klassikern des Marxismus-Leninis
mus theoretisch begründete Prin
zip des Selbstbestimmungsrechts 
aller Völker entgegen und verwirk
lichte es in der Praxis. Seine we
sentlichsten Merkmale bestehen in 
der eindeutigen Formulierung des 
S. als Recht jedes Volkes auf selb
ständige staatliche Existenz, ein
schließlich des Rechts auf Lostren
nung, aber auch auf staatliche Ver
einigung mit anderen Völkern in 
beliebiger Form bei Sicherung der 
vollen Gleichberechtigung jedes 
Volkes innerhalb einer solchen 
Vereinigung; in seiner Anerken
nung für ausnahmslos alle Völker 
und der engen Verknüpfung seiner 
Verwirklichung mit dem Kampf für 
den gesellschaftlichen Fortschritt

und die Sicherung friedlicher Be
ziehungen zwischen den Völkern 
und Staaten. Der Kampf der 
UdSSR, der internationalen Befrei
ungsbewegung für die Anerken
nung und Durchsetzung des S. 
führte im Ergebnis des zweiten 
Weltkrieges zu dessen rechtlicher 
Festlegung als einem der wichtig
sten Grundprinzipien des allgemei
nen —* Völkerrechts. Das S. wurde in 
der UNO-Charta ausdrücklich an
erkannt und in seinem Inhalt durch 
bedeutende Deklarationen der 
Vollversammlung der UNO (z. B. 
Deklaration über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an die kolonia
len Länder und Völker von 1960, 
Deklaration über die grundlegen
den Prinzipien des Völkerrechts 
von 1970) weiterentwickelt und 
präzisiert. Es fand seine Bekräfti
gung in der Menschenrechtskon
vention von 1966 und in der 
Schlußakte der —* Konferenz über Si
cherheit und Zusammenarbeit in Eu
ropa, Helsinki 1975. Nach geltendem 
Völkerrecht sind die Völker die 
Subjekte des S., das ihnen allen 
gleichermaßen zusteht. Das ist von 
besonderer Bedeutung gerade für 
die Völker, die wegen der gewaltsa
men Aufrechterhaltung der Kolo
nialherrschaft noch keinen unabhän
gigen Staat bilden konnten. Der so
ziale Aspekt des S. besteht in dem 
Recht aller Völker, innerhalb des 
von ihnen gewählten organisatori
schen Rahmens die Gesellschafts
ordnung, in der sie leben wollen, 
selbst zu bestimmen. Für die unter 
kapitalistischen Verhältnissen le
benden Völker bedeutet das S. 
folglich nicht nur das Recht, in 
einem eigenen Staat zu leben, son
dern auch das Recht, das beste
hende sozialökonomische System 
abzulösen und es durch ein neues 
zu ersetzen, wenn die entsprechen
den Bedingungen dafür herange
reift sind. Für die noch kolonial 
unterdrückten Völker ergibt sich 
aus dem S. ihr Anspruch auf die 
unverzügliche Beseitigung jegli-


